
11-1261 der Beilagen zu den stenograEhisc~n Pr~tokoll~s Nationalrates 
Xlo Gesetzgebungsperiode 

10.4.1968 

558 AoBG 

zu 57 J An frag eb eantwouung 

des Bundesministers für soziale· Verwaltung Grete Reh 0 r 

auf die Anfrage der Abgeordneten Ingo H ä u s e r und Genossen, 

betre ffend Pensionsversicherung der Unselbständigen 0 

..... 0 ....... 0'-'0......,0'-' 

In der vorliegenden Anfrage wird an die Frau Bundesminister für 

soziale Verwaltung die Frage gerichtet~ ob sie 

1) eine weitere Verminderung der Beiträge des Bundes zur Pensionsver­
sicherung der Unselbständigen gegenüber der sich aus § 80 ASVGo erge~ 
benden ZahlungsverpfIichtung für vertretbar häi.:::;~ 

2) der gleichen Meinung ist ~ wie sie die Mehrheit des Beirates für die 
R~nten- und Pensionsanpassung im letzten Gutachten ausgesprochen hat, 
daß nach der günstigeren Variante Hie bis 1971 angesammelte gebundene 
Rücklage von 7~: Milliarden Schilling als Itbezogen auf den monatlichen 
Pensionsaufwand im Jahre 1971 nur als bescheiden" bezeichnet werden kann, 

3) es für vertretbar hält s daß sich der Bund der vollen Zahlungsverpflich­
tung entzieht ~ während für die Arbeiter Ul'ld Angestellten ab ': 0 Juli 1968 
h~here Beitragssätze vorgeschrieben werden o 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): }lit Artikel IV der 210 Novelle zum ASVGo hat sich der Bund der 

sich aus § 80 ASVGo ergebenden Zahlungsverpflichtung für das Jahr 1968 nicht 

entzogeno Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 des genannten Artikels haben 

lediglich die Umschichtung eines Betrages von 200 Millo S zur Folge o Die 

Pensionsversicherung nach dem ASVGo erhält auch auf diese Art und VJeise 

27,5 VoH" ihres Aufwandes als Zuschuß aus fremden Mittelno 

Zu 2): Die Mehrheit des Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung 

hat im letzten Gutachten die für Ende 1971 errechnete gebundene Rücklage 

von fast 7,2 Milliarden Schilling offenbar aus der Überlegung, daß dieser 

Betrag das Vierfache des monatlichen Pensionsaufwandes im Jahre 1971 er­

reicht, als bescheiden bezeichnetu Diese Ansicht erscheint vertretbar, je­

doch müßte nach meiner Meinung bei der Ansammlung von Reserven sowohl auf 

die M~glichkeit, sie flüssigzumachen 9 als auch auf volkswirtschaftliche 

Momente Bedacht genommen werdeno Darüber hinaus k~nnte sich die Notwendig~ 

keit ergeben, auch die Finanzlage des Bundes berücksichtigen zu müsseno 

Zu 3): Die Gebühr an Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung nach 

dem ASVG. wird für das Jahr 1968 voraussichtlich 50612 Mille S betrageno 

Im Bundesfinanzgesetz 1968 ist ein Bundesbeitrag in der H~he von rund 
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5.159 HilI. S vorgesehen, so daß die Ansätze im Bundesfinanzgesetz die. 

vO:r;'aussich tliche Gebühr um 453 HilI. S unterschrei te~ Die verringerten 

Ansätze haben lediglich zur Folge, daß im Rahmen des Bundesfinanz­

gesetzes getätigte Vorschußzahlungen auf den gebührenden Bundesbeitrag­

geringer sein werden als in den beiden vorangegangenen Jahren. Der 

Restbetrag an Bundesbeitrag muß nach Vorliegen der Gebarungsergebnisse 

beglichen werden. Auf Grund der geschilderten Sachlage hat sich derB~nd 

keiner Zahlungsverpflichtung hinsichtlich des Bundesbei trages für 1968 

entzoe;en. 
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